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Qualitätssicherung 

Vergabekammer des Bundes weist Nachprü-
fungsantrag der BQS zurück – Entscheidung 
für AQUA rechtmäßig 
Siegburg/Bonn, 19. Mai 2009 – Die 2. Vergabekammer des Bundeskartellam-
tes in Bonn hat am Montagnachmittag den Antrag der Bundesgeschäftstelle 
Qualitätssicherung (BQS) auf Aufhebung der Vergabeentscheidung zur Quali-
tätssicherung der Versorgung im Gesundheitswesen nach § 137a SGB V (Qua-
litätsinstitut) zurückgewiesen. Wie der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
am Dienstag in Siegburg mitteilte, beabsichtigt er so bald als möglich den Ver-
trag mit der „AQUA-Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung 
im Gesundheitswesen GmbH“ zu unterzeichnen.  

Die jüngste Gesundheitsreform (GKV-WSG) hatte mit § 137a SGB V (Umset-
zung der Qualitätssicherung und Darstellung der Qualität) den G-BA beauftragt, 
im Rahmen eines Vergabeverfahrens eine fachlich unabhängige Institution zu 
beauftragen, um Verfahren zur Messung und Darstellung der Versorgungsquali-
tät für die Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu 
entwickeln. Diese sollen möglichst sektorenübergreifend angelegt werden. Be-
troffen sind unter anderem der ambulanten und stationäre Bereich, das ambu-
lante Operieren, die ambulante Behandlung im Krankenhaus und die Disease 
Management Programme (DMP). 

Nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren und der daran anschlie-
ßenden Auswertung der vorliegenden Angebote hatte die Vergabegruppe des 
G-BA im Februar 2009 entschieden, den Zuschlag nach Ablauf der gesetzlichen 
Informationsfrist von zwei Wochen an das AQUA-Institut zu erteilen. Dagegen 
hatte der Mitbewerber BQS vor der Vergabekammer Einspruch eingelegt und 
die Überprüfung des gesamten Vergabeverfahrens beantragt. 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der 
gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in 
Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen 
Krankversicherung (GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche 
Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechts-
grundlage für die Arbeit des G-BA ist das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt 
das Parlament durch Gesetzte vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens 
einheitliche Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von 
ihm beschlossenen Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind 
für alle Akteure der GKV bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den aktuellen Stand der medizini-
schen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkata-
log der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des 
Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären 
Versorgung. 

Weiter Informationen finden Sie unter www.g-ba.de 
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